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dem zweckentsprechenden Visum eingereist sind. Kein Visum benöti-
gen neben den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union die 
Staatsangehörigen von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik 
Korea, von Neuseeland und der Vereinigten Staaten von Amerika.

Ausland

Der Bundesfreiwilligendienst kann grundsätzlich nur auf dem Staats-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland geleistet werden. Für inlän-
dische Freiwillige, die einen Freiwilligendienst im Ausland leisten 
möchten, stehen andere Freiwilligendienstformate zur  
Verfügung. Ausführliche Hinweise dazu enthält die Broschüre „Zeit, 
das Richtige zu tun“ (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/ 
themen-lotse,did=183816.html). Kurzzeitige dienstliche Auslands-
aufenthalte von Freiwilligen sind ausnahmsweise unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig:
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ı Die Freiwilligen müssen mit ihrem Auslandsaufenthalt einverstan-
den sein. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

ı Auslandseinsätze dürfen eine Dauer von insgesamt sechs Wochen 
während der Dienstzeit nicht überschreiten. Der einzelne  
Auslandseinsatz darf nicht länger als drei Wochen dauern.

ı Die Tätigkeiten der Freiwilligen während des Auslandseinsatzes 
müssen im Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeiten in der Einsatzstelle 
liegen.

ı Die Einsatzstelle muss die Freiwilligen versicherungs- und haftungs-
rechtlich so absichern, dass diesen keine Kosten entstehen  
(z. B. Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, Krankenrück- 
transportversicherung).

ı Die Einsatzstelle verpflichtet sich -unabhängig von der endgültigen 
Kostenübernahme- für alle während eines dienstlichen Auslands-
aufenthaltes entstehenden Kosten in Vorleistung zu treten.

Beratung

B Die Beraterinnen und Berater im Bundesfreiwilligendienst sind für das 
Bundesamt im Außendienst tätig und stehen als Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner allen Beteiligten zur Verfügung.

Bescheinigung

Die Einsatzstelle stellt den Freiwilligen nach Abschluss des Dienstes 
eine Bescheinigung über die Teilnahme aus (siehe auch Z wie Zeugnis).
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Besteuerung im Bundesfreiwilligendienst

Das gezahlte Taschengeld im Bundesfreiwilligendienst ist steuerfrei  
(§ 3 Nr. 5. Buchstabe f in Verbindung mit § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes -ESTG-). Soweit neben dem 
Taschengeld noch Sachleistungen, wie Unterkunft und Verpflegung 
oder entsprechende Geldersatzleistungen, gewährt werden, unterlie-
gen diese der Besteuerung. Die Klärung der Besteuerung im Einzelfall 
kann nur durch das jeweils zuständige Finanzamt erfolgen.

Bewerbung

Wer sich für den Bundesfreiwilligendienst bewerben möchte, wendet 
sich an eine anerkannte Einsatzstelle oder einen Träger. Diese infor-
mieren über die verschiedenen Einsatzbereiche und sind insgesamt für 
den Bewerbungsprozess zuständig.

Bewerbungsfristen

Die Bewerbungsfristen für die Teilnahme an einem Bundesfreiwilli-
gendienst sind nicht bei allen Einsatzstellen oder Trägern gleich. Es ist 
deshalb empfehlenswert, sich frühzeitig an die jeweiligen Einsatzstel-
len oder Träger zu wenden.

D Dauer

Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel für zwölf zusam-
menhängende Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens 18 
Monate geleistet. Im Rahmen des pädagogischen Gesamtkonzeptes 
kann die Einsatzstelle den Freiwilligendienst in Blöcken mit mindes-
tens dreimonatiger Dauer anbieten. Im Ausnahmefall kann er bis zu 
24 Monate dauern. Mehrere verschiedene, mindestens sechsmonatige 
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Freiwilligendienste können bis zu einer Höchstdauer von 18 Monaten 
kombiniert werden. Das bedeutet, dass der Bundesfreiwilligendienst in 
diesem Rahmen bei verschiedenen Einsatzstellen und in verschiede-
nen Einsatzfeldern geleistet werden kann.
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gration, des Zivil- und Katastrophenschutzes und in Einrichtungen, die 
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der Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind.
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Einsatzstellen sind gemeinwohlorientierte Einrichtungen. Dazu zählen Mitgliedseinrichtungen der Wohl­
fahrtsverbände, aber auch nicht­verbandsgebundene Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kinderheime, 
Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Erholungsheime, 
Mehrgenerationenhäuser, Selbsthilfegruppen, Sportvereine, Museen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen 
des Zivil­ und Katastrophenschutzes, Träger ökologischer Projekte und Kommunen. Die Steuerung des BFD 
erfolgt über die Zentralstellen.
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S Seminare

Der Gesetzgeber schreibt die Teilnahme an Seminaren vor. Insgesamt 
sind während eines zwölfmonatigen Bundesfreiwilligendienstes 25 
Seminartage verpfl ichtend. Wird ein Dienst über den Zeitraum von 
zwölf Monaten hinaus vereinbart oder verlängert, erhöht sich die Zahl 
der Seminartage um mindestens einen Tag je Monat der Verlängerung. 
Freiwillige, die älter als 27 Jahre sind, nehmen in angemessenem 
Umfang an den Seminaren teil. Als angemessen wird in der Regel 
mindestens ein Tag pro Monat angesehen.

Die Teilnahme an diesen Seminaren einschließlich der Fahrten zum 
und vom Seminarort ist für die Freiwilligen kostenfrei.

Sozialversicherungsbeiträge

Freiwillige werden nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz so be-
handelt wie Beschäftigte oder Auszubildende, d. h., sie sind während 
ihrer freiwilligen Dienstzeit Mitglied in der gesetzlichen Renten-, 
Unfall-, Kranken-, Pfl ege- und Arbeitslosenversicherung. Als Berech-
nungsgrundlage der Beiträge dient das Taschengeld plus der Wert 

26



27

der Sachbezüge (Unterkunft, Verpflegung) bzw. der hierfür gezahlten 
Ersatzleistung. Die gesamten Beiträge, also sowohl der Arbeitgeber- als 
auch der Arbeitnehmeranteil, werden von der Einsatzstelle gezahlt. 
Einsatzstellen haben die Freiwilligen bei unentschuldigtem Fehlen, 
das länger als einen Monat andauert, nach Ablauf eines Monats bei 
der zuständigen Einzugsstelle für den Gesamtversicherungsbeitrag 
abzumelden.  

Statistik

Eine monatliche Statistik zum Bundesfreiwilligendienst kann unter 
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/servicemenue/presse/sta-
tistiken.html abgerufen werden.

Studium

Universitäten und Hochschulen können Bewerberinnen und Bewer-
bern die Dienstzeit bei der Aufnahme entsprechender Studiengänge 
als Praktikum anrechnen. Ob und in welchem Umfang eine Anerken-
nung möglich ist, richtet sich nach den einzelnen Bestimmungen der 
Ausbildungs- bzw. Studiengänge und ist bei der jeweiligen Hochschule 
zu erfragen.

T Taschengeld

Der Bundesfreiwilligendienst ist als freiwilliges Engagement ein  
unentgeltlicher Dienst. Für das Taschengeld, das die Freiwilligen für  
ihren Dienst erhalten, gilt derzeit (Stand: 2016) die Höchstgrenze von 
372 Euro monatlich (6 % der Beitragsbemessungsgrenze in der  
allgemeinen Rentenversicherung). Das konkrete Taschengeld wird mit 
der jeweiligen Einsatzstelle vereinbart.
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Teilzeit

siehe unter E wie Einsatzzeit

Träger

Im Bundesfreiwilligendienst ist es - anders als im FSJ/FÖJ - nicht  
gesetzlich vorgeschrieben, dass sich Einsatzstellen einem Träger  
anschließen müssen, deshalb ist im Bundesfreiwilligendienstgesetz 
auch kein Trägerbegriff definiert. Eine Reihe von Zentralstellen, die 
gleichzeitig ein FSJ durchführen, verpflichten Einsatzstellen, sich auch 
im Bundesfreiwilligendienst ihren regionalen Trägerstrukturen  
anzuschließen. 

U Umlageverfahren

Die Krankenkassen als Einzugsstellen für die Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung stellen jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres die 
Umlagepflicht fest, vgl. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Ausgleich der 
Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG). Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen regelt Einzelheiten der Durchfüh-
rung des Feststellungsverfahrens (§ 3 Abs. 3 AAG). Die Einsatzstellen 
des Bundesfreiwilligendienstes nehmen am U2-Verfahren teil, nicht 
jedoch am U1-Verfahren. Eine Teilnahme am U1-Verfahren scheidet 
aus, da die Freiwilligen nach deutschem Recht keine Arbeitnehmer 
sind und somit auch nicht das Entgeltfortzahlungsgesetz für sie gilt.
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Umsatzsteuer

Im Bundesfreiwilligendienst findet kein umsatzsteuerpflichtiger Leis-
tungsaustausch zwischen Bund und Einsatzstelle statt. Insbesondere 
erstattet die Einsatzstelle dem Bund keine Kosten für die Überlassung 
der Freiwilligen, so dass die für einen Leistungsaustausch konstitutive 
Gegenleistung fehlt.

Unfallversicherung

Siehe unter S wie Sozialversicherungsbeiträge.

Unterkunft

Siehe unter L wie Leistungen.

Urlaub

Beim Urlaub sind die Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes entspre-
chend anzuwenden. Für einen volljährigen Freiwilligen bedeutet dies 
bei einer zwölfmonatigen Dienstzeit einen Anspruch auf mindestens 
24 Werktage Erholungsurlaub (Als Werktage gelten dabei alle Kalen-
dertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind). Für Jugend-
liche unter 18 Jahren gelten längere Urlaubsansprüche nach den 
Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.

Einzelheiten hinsichtlich des Umfanges des Urlaubs sind mit den  
jeweiligen Einsatzstellen zu vereinbaren.
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V V wie Vereinbarung

Das Bundesamt und die/der Freiwillige schließen vor Beginn des 
Freiwilligendienstes eine schriftliche Vereinbarung ab. Das Vereinba-
rungsformular kann auf www.bundesfreiwilligendienst.de abgerufen 
werden. Der konkrete Vertragsinhalt ist mit der Einsatzstelle abzuspre-
chen.

Verpflegung

Siehe unter L wie Leistungen

W Waisenrente

Für die Dauer des Bundesfreiwilligendienstes besteht grundsätzlich 
ein Anspruch auf Waisenrente (Halb- und Vollwaisenrente), soweit die 
Voraussetzungen nach § 48 SGB VI vorliegen.
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Wohngeld

Die Beantragung von Wohngeld ist prinzipiell möglich. Die Zahlung 
von Wohngeld hängt u. a. von der Miethöhe und dem verfügbaren Ein-
kommen ab. Ein Antrag kommt dann in Betracht, wenn für die Auf-
nahme des Freiwilligendienstes ein Umzug an den Ort der Einsatzstelle 
notwendig ist, ohne dass die Einsatzstelle Unterkunft gewähren kann. 
Zuständig ist die Wohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder 
Kreisverwaltung am neuen Wohnort. Aus dem Antrag muss hervor-
gehen, dass die neue Wohnung der Lebensmittelpunkt der Antrag-
stellerin bzw. des Antragstellers ist. Ob die Voraussetzungen für einen 
Wohngeldanspruch bestehen, sollte rechtzeitig vor Antritt des Bundes-
freiwilligendienstes mit der Wohn-geldbehörde geklärt werden.

Z Zentralstelle

Die Zentralstellen tragen dafür Sorge, dass die ihnen angehörenden 
Träger und Einsatzstellen ordnungsgemäß an der Durchführung des 
Bundesfreiwilligendienstes mitwirken. Die Zentralstellen sind das 
Bindeglied zwischen dem Bundesamt und den Einsatzstellen sowie 
deren Trägern. Sie werden gebildet von den Trägern und Einsatzstellen. 
Um diese zentrale Aufgabe erfolgreich übernehmen zu können, sind 
Mindestanforderungen hinsichtlich der Zahl, Größe und geografischen 
Verteilung der vertretenen Einsatzstellen sinnvoll. Einzelheiten sind in 
einer entsprechenden Rechtsverordnung des BMFSFJ geregelt.
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Zeugnis

Bei Beendigung des freiwilligen Dienstes erhalten die Freiwilligen von 
der Einsatzstelle ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer des frei-
willigen Dienstes. Das Zeugnis ist auf die Leistungen und die Führung 
während der Dienstzeit zu erstrecken. In das Zeugnis sind berufsquali-
fizierende Merkmale des Bundesfreiwilligendienstes aufzunehmen.

Zuverdienstgrenzen bei Frührentnerinnen/ 
Frührentnern und bei Erwerbsminderung

Bei Bezug einer Altersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze sind 
bestimmte Hinzuverdienstgrenzen zu beachten. Wer eine Rente vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze als Vollrente in Anspruch nehmen 
möchte, darf nur einen Hinzuverdienst erzielen, der einen Betrag in 
Höhe von 450 € mtl. nicht übersteigt. Wird die Hinzuverdienstgrenze 
überschritten, führt dies nicht automatisch zum Wegfall der Rente, 
sondern ggf. zur Zahlung einer niedrigeren Teilrente wegen Alters, 
die einen höheren Hinzuverdienst erlaubt. Als Hinzuverdienst gelten 
u.a. alle Einnahmen aus einer Beschäftigung, unabhängig davon, in 
welcher Form sie geleistet werden. Somit sind das aus dem Bundesfrei-
willigendienst erzielte Taschengeld sowie unentgeltliche Unterkunft, 
Verpflegung und Arbeitskleidung mit dem jeweiligem Sachbezugswert 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung als Hinzuverdienst zu 
berücksichtigen. Die Ableistung eines Freiwilligendienstes kann daher 
bei Überschreiten der Hinzuverdienstgrenzen zur Kürzung bis hin zum 
Wegfall des Rentenanspruchs führen.
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Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gelten nochmals 
differenziertere Regelungen. Zur Klärung sollten sich daher interes-
sierte Freiwillige mit ihrem Rentenversicherungsträger in Verbindung 
setzen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) wird bei Aufnahme einer Beschäftigung durch den Renten-
versicherungsträger stets geprüft, ob eine Erwerbsminderung noch 
vorliegt und damit ein Rentenanspruch weiterhin besteht.
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